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AHLERS

Eın eCc auf Tautfe?
Kanonistische Fragen

aufe und Glaube gehören Der Elternwunsch nach der aufje der Kinder
asıert Freilich NIC: selten eher auf volkskıirchlich geprägter Konvention als auf persön-
liıcher Glaubenshaltung. Gelegentlich Z1€. der Taufwunsch auch auf einen schr allgemei-
nen relıg1ösen Schutz und SIE, amı In DaANNUNZ der UrCc. die aufe vermittelten
Eingliederung In die Kırche üÜsste In olchen Fällen NIC: häufiger eiINe aufe verweigert
werden? UUnsere Autorin, Verwaltungskanonistin In üÜünster und Professorin für Kır-
chenrecht der ortigen Hochschule der Kapuziner, zeigt den dogmatischen und recht-
lichen Rahmen auf, In dem eute dıe verschiedenen Wege ZUT aufe und alle konkreten
yastoralen Entscheidungen stehen Gegen eine engherzige orgZe eINe verantwortete
Sakramentenpraxis plädiert 61e für größeres Vertrauen auf die Kraft Christi, des eigent-
lichen Spenders er sakramentalen Na (Redaktıon

Zur Erinnerung: Aussagen des Bestimmungen des kirchlichen Gesetz-
Konzils über die Heilsnotwendigkeit buches Adus dem Jahre 1917 geleitet.‘
der auftfe Das IL Vatikanische ONZ1 hat, auf

dem intergrun sSeliner Ekklesiologie,
DIie IC hat immer der eilsnot- auch andere Akzente hinsichtlich der

Heilsnotwendigkeit der au{fe gesetzT.wendigkeit der aufe festgehalten und
hält bis heute daran fest.! Die vorkon- 50 sieht die Kirchenkonstitution urch-
ziliare eologie War jedoch bezüglich Aaus die Möglichkeit, ass Menschen
dieser rage VO  5 eiıner gewissen e11s- Willens auch aufßfßerhalb der Kır-
angst gepragt. Das Ax1om „extra ccle- che ZU. eıle gelangen können: „Wer
si1am nu. salus” bestimmte die Theo- nämlich das vangelıum Christi un!:
ogie bis ZU I1 Vatikanischen se1ine Kirche ohne Schuld nicht kennt,
ONnZz1 und hatte Naturlıc auch die ott aber aus ıchem Herzen sucht,

Vgl Beatrıx Laukemper, DIie Heilsnotwendigkeit der Taufe unı! das kanonische Taufrecht (Münsteri-
scher Kommentar Zzu eX lurıs CanonıicIl, Beiheft 7I Essen 1992

2 Ohne dieser Stelle die auflehre des umfassend darstellen wollen, sel diesem
Zusammenhang auf die ubtilen Bestimmungen ZUI Taufe bei Lebensgefahr des Kindes hingewie-
SECI, wWwI1e Klaus Mörsdortf S1e umschreibt: „Die Tauffähigkeit beginnt 1n der ege. mi1t der Vollendung
der Geburt; e5 darf niemand 17 Mutltterscho{( getauft werden, solange noch berechtigte Hoffnung
besteht, dass nach ordnungsgemäßer Geburt getauft werden kann (C 746 S 1) Wenn jedoch
befürchten ist, dass das nicht lebend geboren werde, wird die Tauffähigkeit mit Rücksicht auf
die Heilsnotwendigkeit der Taufe vorverlegt, dass 1 Notfalle uch das mıiıt der utter noch Vel-
bundene Kind getauft werden kann. Für diese Notfälle gilt näherhin folgendes: leg' der Kopf des
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Ist eiıne schwangere utter gestorben und besteht Hoffnung, dass das noch lebt, 1st dieses
VO]  - denen, die 5 angeht, herauszunehmen, und WE es sicher lebt, unbedingt, andernfalls bedingt
zu taufen.“” Klaus Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonicıi, 11
Sachenrecht, üunchen 11 Aufl 1967, 1/-158
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REINHILD AHLERS 

Ein Recht auf Taufe? 
Kanonistische Fragen 

Taufe und Glaube gehören zusammen. Der Elternwunsch nach der Taufe der Kinder 
basiert freilich nicht selten eher auf volkskirchlich geprägter Konvention als auf persön­
licher Glaubenshaltung. Gelegentlich zielt der Taufwunsch auch auf einen sehr allgemei­
nen religiösen Schutz und steht damit in Spannung zu der durch die Taufe vermittelten 
Eingliederung in die Kirche. Müsste in solchen Fällen nicht häufiger eine Taufe verweigert 
werden? Unsere Autorin, Verwaltungskanonistin in Münster und Professorin für Kir­
chenrecht an der dortigen Hochschule der Kapuziner, zeigt den dogmatischen und recht­
lichen Rahmen auf, in dem heute die verschiedenen Wege zur Taufe und alle konkreten 
pastoralen Entscheidungen stehen. Gegen eine engherzige Sorge um eine verantwortete 
Sakramentenpraxis plädiert sie für größeres Vertrauen auf die Kraft Christi, des eigent­
lichen Spenders aller sakramentalen Gnade. (Redaktion) 

1. Zur Erinnerung: Aussagen des 
Konzils über die Heilsnotwendigkeit 
der Taufe 

Die Kirche hat immer an der Heilsnot­
wendigkeit der Taufe festgehalten und 
hält bis heute daran fest.! Die vorkon­
ziliare Theologie war jedoch bezüglich 
dieser Frage von einer gewissen Heils­
angst geprägt. Das Axiom "extra Eccle­
siam nulla salus" bestimmte die Theo­
logie bis hin zum II. Vatikanischen 
Konzil und hatte natürlich auch die 

Bestimmungen des kirchlichen Gesetz­
buches aus dem Jahre 1917 geleitet.2 

Das H. Vatikanische Konzil hat, auf 
dem Hintergrund seiner Ekklesiologie, 
auch andere Akzente hinsichtlich der 
Heilsnotwendigkeit der Taufe gesetzt. 
So sieht die Kirchenkonstitution durch­
aus die Möglichkeit, dass Menschen 
guten Willens auch außerhalb der Kir­
che zum Heile gelangen können: "Wer 
nämlich das Evangelium Christi und 
seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, 
Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, 

1 Vgl. Beatrix Laukemper, Die Heilsnotwendigkeit der Taufe und das kanonische Taufrecht (Münsteri­
scher Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 7), Essen 1992. 

2 Ohne an dieser Stelle die Tauflehre des CIC/1917 umfassend darstellen zu wollen, sei in diesem 
Zusammenhang auf die subtilen Bestimmungen zur Taufe bei Lebensgefahr des Kindes hingewie­
sen, wie Klaus Mörsdorf sie umschreibt: "Die Tauffähigkeit beginnt in der Regel mit der Vollendung 
der Geburt; es darf niemand im Mutterschoß getauft werden, solange noch berechtigte Hoffnung 
besteht, dass er nach ordnungsgemäßer Geburt getauft werden kann (c. 746 § 1). Wenn jedoch zu 
befürchten ist, dass das Kind nicht lebend geboren werde, wird die Tauffähigkeit mit Rücksicht auf 
die Heilsnotwendigkeit der Taufe vorverlegt, so dass im Notfalle auch das mit der Mutter noch ver­
bundene Kind getauft werden kann. Für diese Notfälle gilt näherhin folgendes: Liegt der Kopf des 
Kindes bereits vor, so ist die Taufe auf den Kopf ohne Bedingung zu spenden ... (c. 746 §2) ... Liegt 
ein anderes Glied vor, so ist die Taufe auf dieses bedingt zu spenden ... (c. 746 §3). Liegt noch kein 
Glied vor, so darf, wenn Gefahr im Verzug ist, selbst im Mutterschoß getauft werden ... (c. 746 §5). 
Ist eine schwangere Mutter gestorben und besteht Hoffnung, dass das Kind noch lebt, so ist dieses 
von denen, die es angeht, herauszunehmen, und wenn es sicher lebt, unbedingt, andernfalls bedingt 
zu taufen." Klaus Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, Bd. 11 
Sachenrecht, München u.a. 11. Aufl. 1967, 17-18. 
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seınen Anruf des Gewilssens e_ IeN das allgemeine 1stenrec auf
annten en unter dem Einfluss der Empfang der akrament: formuliert,
na der lat erfüllen trachtet, eine Norm, die rechtfertigt, ass eın
kann das ewi1ge eil erlangen“ (LG 16) olches Recht im Hinblick auf die ein-
Dennoch hält auch das Va  anısche zelinen Sakramente nicht nochmals el-
ONZL1 der Heilsnotwendigkeit Von gSCeNS wiederholt wird.} Dieses ec ist
Kirche und Taufe fest und Uup da- hier grundlegend festgeschrieben und
bei und Tradıtıon „Den er auch auf jedes einzelne akKkra-
katholischen Christen wendet die He!l- ment anzuwenden.
lige ynode besonders ihre Aufmerk- Im Hinblick auf die aule tut sich Je-
amkeit Gestützt auf die Heilige doch eın besonderes Problem auf.
chrı und die Tradition, ehrt sie, ass Zwar spricht 213 CIC allgemein Von
diese pilgernde Kirche ZUIN eıle not- den Sakramenten, denen auch die
wendig sel Der eine Christus ist Mitt- au{ie gehört; insofern g1ibt also eın
ler und Weg Z.UI11 Heıil, der seinem ec auf aufe 213 CIC ist aber
Leib, der Kirche, gegenwärtig wird; auch VO!  S den Gläubigen, den chris
indem aber selbst muıt ausdrückli- eles, die Rede, denen dieses ec auf
chen Worten die Notwendigkeit des Sakramentenempfang zusteht und die
auDens und der aufe betont hat 65 Anspruch nehmen können. hris-

eles sSind aber C, 204 81 CIC als(vgl. 16, 16; Joh 3, hat zugleic
die Notwendigkeit der rche, die diejenigen definiert, die die auftfe CIND-
die Menschen UrCc. die Taufe WI1e fangenen. Als etfaufteen S1e
Urc. eine ure eintreten, bekräftigt. der IC Rechte und ichten. Und
Darum könnten Jjene Menschen nicht erst die Taufe egründe das ec.

werden, die die katholische andere Sakramente gu empfan-
IC und ihre VO  5 Gott UrCcC. Y15- gCnH (c 842 81 IC) erıber Schmitz

Schie daraus: „Zu den Sakramenten,tus ges  ete Heilsnotwendigkeit WIS-
SCIL, S1e aber nicht intreten der die VO Tundrec auf die Sakramen-

nicht ausharren wollen“ (LG 14) te ass werden, kann nicht die
Taufe gehören, da die autfe die rund-

au{ie ecun Pflicht lage für dieses ec ist. Das echt auf
die Sakramente ist eın Christen-Recht,

Im auirec des CIC findet sich eıne das LIUT eta  en zukommt kın ec
Norm, die eın ec auf aufe aus- auf aufte kann aber 1Ur für icht-
drücklich festschreibt. Im Grundrechts- etaufite relevant se1n.  4 Man wird da-
katalog er Gläubigen ist jedoch her zunächst mussen, ass das

ec auf auftfe den Menschenrech-213 CIC normiert „Die Gläubigen
en das eCc. aus den geistlichen ten gehört, die en Menschen zukom-
utern der rche, insbesondere dem inen und er auch der IC
Wort Gottes und den Sakramenten, gelten.

Dennoch ist aber das ec auf au{feHilfe VO  3 den geistlichen Hırten
empfangen.“ Hier ist also unter ande- auch eın genumn CAlıches rund-

3 Dennoch nımmt der CIC eiıne Wiederholung 1mM Hinblick auf die Eucharistie (C. 912 CIC) und die Ehe
(C. 1058 CIC) VOTITL.
'erıbert Schmuitz, Taufautfschub und echt auf Taufe, Zeichen des Glaubens. Studien Taufe und
irmung. Festschrift Aasar Fischer, hrsg. VONn Auf der Maur Kleinheyer, Zürich/ Freiburg
1972, 253 —268, 255
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seinen im Anruf des Gewissens er­
kannten Willen unter dem Einfluss der 
Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, 
kann das ewige Heil erlangen" (LG 16). 
Dennoch hält auch das II. Vatikanische 
Konzil an der Heilsnotwendigkeit von 
Kirche und Taufe fest und knüpft da­
bei an Schrift und Tradition an: "Den 
katholischen Christen wendet die Hei­
lige Synode besonders ihre Aufmerk­
samkeit zu. Gestützt auf die Heilige 
Schrift und die Tradition, lehrt sie, dass 
diese pilgernde Kirche zum Heile not­
wendig sei. Der eine Christus ist Mitt­
ler und Weg zum Heil, der in seinem 
Leib, der Kirche, uns gegenwärtig wird; 
indem er aber selbst mit ausdrückli­
chen Worten die Notwendigkeit des 
Glaubens und der Taufe betont hat 
(vgl. Mk 16, 16; Joh 3, 5), hat er zugleich 
die Notwendigkeit der Kirche, in die 
die Menschen durch die Taufe wie 
durch eine Türe eintreten, bekräftigt. 
Darum könnten jene Menschen nicht 
gerettet werden, die um die katholische 
Kirche und ihre von Gott durch Chris­
tus gestiftete Heilsnotwendigkeit wis­
sen, in sie aber nicht eintreten oder in 
ihr nicht ausharren wollen" (LG 14). 

2. Taufe - Recht und Pflicht 

Im Taufrecht des CIC findet sich keine 
Norm, die ein Recht auf Taufe aus­
drücklich festschreibt. Im Grundrechts­
katalog aller Gläubigen ist jedoch in 
c. 213 CIC normiert: "Die Gläubigen 
haben das Recht, aus den geistlichen 
Gütern der Kirche, insbesondere dem 
Wort Gottes und den Sakramenten, 
Hilfe von den geistlichen Hirten zu 
empfangen." Hier ist also unter ande-
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rem das allgemeine Christenrecht auf 
Empfang der Sakramente formuliert, 
eine Norm, die es rechtfertigt, dass ein 
solches Recht im Hinblick auf die ein­
zelnen Sakramente nicht nochmals ei­
gens wiederholt wird.3 Dieses Recht ist 
hier grundlegend festgeschrieben und 
daher auch auf jedes einzelne Sakra­
ment anzuwenden. 
Im Hinblick auf die Taufe tut sich je­
doch ein besonderes Problem auf. 
Zwar spricht c. 213 CIC allgemein von 
den Sakramenten, zu denen auch die 
Taufe gehört; insofern gibt es also ein 
Recht auf Taufe. In c. 213 CIC ist aber 
auch von den Gläubigen, den christifi­
deles, die Rede, denen dieses Recht auf 
Sakramentenempfang zusteht und die 
es in Anspruch nehmen können. Chris­
tifideles sind aber in c. 204 § 1 CIC als 
diejenigen definiert, die die Taufe emp­
fangen haben. Als Getaufte haben sie in 
der Kirche Rechte und Pflichten. Und 
erst die Taufe begründet das Recht, 
andere Sakramente gültig zu empfan­
gen (c. 842 § 1 CIC). Heribert Schmitz 
schließt daraus: "Zu den Sakramenten, 
die vom Grundrecht auf die Sakramen­
te umfasst werden, kann ... nicht die 
Taufe gehören, da die Taufe die Grund­
lage für dieses Recht ist. Das Recht auf 
die Sakramente ist ein Christen-Recht, 
das nur Getauften zukommt. Ein Recht 
auf Taufe kann aber nur für Nicht­
Getaufte relevant sein."4 Man wird da­
her zunächst sagen müssen, dass das 
Recht auf Taufe zu den Menschenrech­
ten gehört, die allen Menschen zukom­
men und daher auch in der Kirche 
gelten. 
Dennoch ist aber das Recht auf Taufe 
auch ein genuin kirchliches Grund-

3 Dennoch nimmt der eIe eine Wiederholung im Hinblick auf die Eucharistie (c. 912 eIC) und die Ehe 
(c. 1058 eIC) vor. 

4 Heribert Schmitz, Taufaufschub und Recht auf Taufe, in: Zeichen des Glaubens. Studien zu Taufe und 
Firmung. Festschrift Balthasar Fischer, hrsg. von H. Auf der Maur - B. Kleinheyer, Zürich/Freiburg 
1972,253-268, 255. 
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recht. Die Kirche hat VO: Christus den sgesam kann Der kirch-
eilsauftrag bekommen, en Men- 1C Gesetzgeber legt größten Wert
schen se1INne Ootscha verkünden darauf, ass die Menschen selen S1e
und S1e durch die au{ie seinen Erwachsene der Kinder die au{lie

mpfangen, damıt sS1ie Z.UT IC g-SCIN machen (Mt 28, 19£f) Daraus
wird die Heilsnotwendigkeit der Kir- hören und ZU eıl gelangen Dies
che und die Verpflichtung dessen, der kann jedoch nicht voraussetzungslos

S1e weilfs, S1e einzutreten, abgelei- geschehen.
Die TC verste sich selbst alstet. Wenn aber der ensch verpflichtet

ist, die 1rC. einzutreten, VO:  j Christus gestiftete aubens- und
S1e weifßs, 1L11US$S5 entsprechend Heilsgemeinschaft, der das depositum

se1itens der TC eiINne Pflicht geben, fide1 (c 747 CIC), das Glaubensgut,
seiner Bitte Aufnahme nachzukom- anvertraut und die VO  > er iıhr
LE  3 SO wI1e die IC die Pflicht und vorgegebene Glaubenswahrheiten g-
das ec hat, Menschen ufzuneh- en ist, denen erjenige, der
Men, hat auch jeder ensch die gehören will, zustimmen 111US55 Des-

und das ec. aufgenommen halb werden aufbewerber gewisse
werden. Deshalb kann 111a Sagell, Anforderungen gestellt, die traditionell

ass analog den Christenrechten auf benannt werden mıiıt Taufglaube, Tauf-
Empfang der Sakramente auch ein bitte und Taufversprechen. S0 wird

VO erwachsenen aufbewerber e_ec auf Empfang der auflfe besteht
Dieses ec bezieht sich zunächst e1in- wartert, ass daran glaubt, ass ott
mal auf den erwachsenen Taufbewer- der auftfe sSeın eil chenkt, ass el

ber und kann nicht ohne weıteres auf die aute Aaus freiem illen erDbıtte
Kinder, insbesondere äuglinge über- und ass verspricht, eın dem Jau-
agen werden. Sie können selbst der ben gemäßes en führen Bel der

Kindertaufe erbıtten die ern stell-Kirche egenüber eine Rechte wahr-
vertretend für die aufe, MUS-nehmen beziehungsweilse überhaupt

artikulieren. Deshalb mMuUuUSSsSen die El- e11 ber die Bedeutung der auilie und
tern das eCc auf aute für inre Kın- die damit zusammenhängenden Ver-
der wahrnehmen. ach 867/ 81 CIC pflichtungen belehrt und bereit se1n,

katholischen Glaubensind ern verpflichtet, ihre Kinder
innerhalb der ersten Lebenswochen erziehen.
taufen lassen. Sie sollen sich bald
ach der Geburt, möglichst

Die Kindertaufe och derschon vorher, den Pfarrer wenden,
die aufe für erbıtten Regelfall

und entsprechend darauf vorbereitet
werden. Daraus lässt sich umm Ohne 1es mıit SCHAUCH Statistiken

kehrt ableiten, ass die ern ein ec belegen wollen, scheint doch die
aben, die au[lfe für ihr Kind e- Kindertaufe bei den Taufbewerbungen
bitten. Das spiegelt sıch auch den och der Regelfall sSenn Das Tauf-
Normen des CIC wiıder, die VO  } eiıner recht des CIC spricht VO':  } einer Kinder-
Pflicht beziehungsweise VO  D einem taufe, We der Täufling das Lebens-
ec der ern sprechen, ihre Kinder jahr och nicht vollendet hat; bei

Glauben erziehen (vgl. ZU Bei- aufbewerbern ab Vollendung des
spie 226 82 1136 IC) Lebensjahres handelt sich olglic
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recht. Die Kirche hat von Christus den 
Heilsauftrag bekommen, allen Men­
schen seine Botschaft zu verkünden 
und sie durch die Taufe zu seinen Jün­
gern zu machen (Mt 28, 19f). Daraus 
wird die Heilsnotwendigkeit der Kir­
che und die Verpflichtung dessen, der 
um sie weiß, in sie einzutreten, abgelei­
tet. Wenn aber der Mensch verpflichtet 
ist, in die Kirche einzutreten, falls er 
um sie weiß, muss es entsprechend 
seitens der Kirche eine Pflicht geben, 
seiner Bitte um Aufnahme nachzukom­
men. So wie die Kirche die Pflicht und 
das Recht hat, Menschen aufzuneh­
men, so hat auch jeder Mensch die 
Pflicht und das Recht, aufgenommen 
zu werden. Deshalb kann man sagen, 
dass analog zu den Christenrechten auf 
Empfang der Sakramente auch ein 
Recht auf Empfang der Taufe besteht. 
Dieses Recht bezieht sich zunächst ein­
mal auf den erwachsenen Taufbewer­
ber und kann nicht ohne weiteres auf 
Kinder, insbesondere Säuglinge über­
tragen werden. Sie können selbst der 
Kirche gegenüber keine Rechte wahr­
nehmen beziehungsweise überhaupt 
artikulieren. Deshalb müssen die El­
tern das Recht auf Taufe für ihre Kin­
der wahrnehmen. Nach c. 867 § 1 CIC 
sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder 
innerhalb der ersten Lebenswochen 
taufen zu lassen. Sie sollen sich bald 
nach der Geburt, möglichst sogar 
schon vorher, an den Pfarrer wenden, 
um die Taufe für ihr Kind zu erbitten 
und entsprechend darauf vorbereitet 
zu werden. Daraus lässt sich umge­
kehrt ableiten, dass die Eltern ein Recht 
haben, die Taufe für ihr Kind zu er­
bitten. Das spiegelt sich auch in den 
Normen des CIC wider, die von einer 
Pflicht beziehungsweise von einem 
Recht der Eltern sprechen, ihre Kinder 
im Glauben zu erziehen (vgl. zum Bei­
spiel cc. 226 § 2; 1136 CIC). 
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Insgesamt kann man sagen: Der kirch­
liche Gesetzgeber legt größten Wert 
darauf, dass die Menschen - seien sie 
Erwachsene oder Kinder - die Taufe 
empfangen, damit sie zur Kirche ge­
hören und zum Heil gelangen. Dies 
kann jedoch nicht voraussetzungslos 
geschehen. 
Die Kirche versteht sich selbst als 
von Christus gestiftete Glaubens- und 
Heilsgemeinschaft, der das depositum 
fidei (c. 747 CIC), das Glaubensgut, 
anvertraut und die von daher an ihr 
vorgegebene Glaubenswahrheiten ge­
bunden ist, denen derjenige, der zu ihr 
gehören will, zustimmen muss. Des­
halb werden an Taufbewerber gewisse 
Anforderungen gestellt, die traditionell 
benannt werden mit Taufglaube, Tauf­
bitte und Taufversprechen. So wird 
vom erwachsenen Taufbewerber er­
wartet, dass er daran glaubt, dass Gott 
in der Taufe sein Heil schenkt, dass er 
die Taufe aus freiem Willen erbittet 
und dass er verspricht, ein dem Glau­
ben gemäßes Leben zu führen. Bei der 
Kindertaufe erbitten die Eltern stell­
vertretend für ihr Kind die Taufe; müs­
sen über die Bedeutung 9-er Taufe und 
die damit zusammenhängenden Ver­
pflichtungen belehrt und bereit sein, 
ihr Kind im katholischen Glauben zu 
erziehen. 

3. Die Kindertaufe - noch der 
Regelfall 

Ohne dies mit genauen Statistiken 
belegen zu wollen, scheint doch die 
Kindertaufe bei den Taufbewerbungen 
noch der Regelfall zu sein. Das Tauf­
recht des CIC spricht von einer Kinder­
taufe, wenn der Täufling das 7. Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat; bei 
Taufbewerbern ab Vollendung des 7. 
Lebensjahres handelt es sich folglich 
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eiINne Erwachsenentaufe (c 852 81 NUM bestehen, ass das der
1. V.m 82 CIC) 863 CIC chreibt katholischen eligion CIZOSECN wird;
VOT, ass die TWacNsenentautfe dem WE diese Hoffnung völlig fehlt, ist
Bischof anzutragen ist, damiıt 61e die au{fe gemä den Vorsc.  en des
womöglich selber spendet, wobe!l die- Par  ularrechts aufzuschieben; €e1

sind die Eltern auf den rund hinzu-SC Beantragungsgrenze auch auf 'oll-
endung des Lebensjahres angeho- welsen.“ Im CIC VO 1917 War eiInNne sol-
ben werden kann Das en für den che Möglichkeit des Taufaufschubs

cht ausdrücklich erwähnt. demBereich der Bundesrepublik Deutsch-
lanı die eutschen 1SCHNO{feEe ebenso aufgrun des IL Vatikanischen Konzils
wWwWI1Ie die Öösterreichischischen 1SCNO{fe erneuerten auiIfOTrdO für die Kinder-

taufe VO  5 1969 wird den Vorbemer-für ihre Diözesen) getan, ass Tau-
fen VO  5 VPersonen zwischen dem un: ungen erstmals zumiıindest implizit
dem ebensja. keiner Beantra- eiInNne Art Taufautfschub angesprochen,

edurien und wI1e Kindertaufen WE dortel „ESs ist Aufgabe des
werden. Pfarrers, 1mM Einklang mıt den Weisun-

Wenn ern die Taufe ihres SCH der Bischofskonferenz den Tlaufter-
Klein-)Kindes bitten, en Seelsorger mın der Kınder bestimmen, deren
zunehmend edenken, die autie ern och einer Vorbereitun: edur-
spenden, weil der Famiilie des Täuf- fen, ehe S1e den Glauben bekennen und
lings der religiöse Kontext L1IUTr och die Aufgabe einer christlichen Erzie-
rudimentär vorhanden ist der gar hung ihrer Kinder übernehmen kön-
gänzlich fehlt Es geht der Famiilie oft- nen.“> DIe eutsche Bischofskonfe-
mals weniger den Empfang eines Te hat darautfhin Jahre 1970 eıne
akramentes und die ingliede- Pastoralanweisung ZUT Unterstützung

ihres Kindes die Kirche, SOI1N- der Seelsorger diesem ljegen e_
dern eiINne amılıenfeler anlassıiı. lassen.® Diese Anweisung cChreibt das
der Geburt des Kindes €e1 fühlen Taufgespräch zwingend OT, WE
Priester sich oft als eiıne Art Zeremoni- „Deılde ern notorisch nicht LLUTF die
enmeiıster, dem Vorgang die g_ relig1öse DPrax1ıs aufgegeben aben, SsONM-
wünschte Feierlichkeit verleihen. dern als ungläubig anzusehen Sind”.7
Sie en deshalb eine Taufspendung Weiter wird ausgeführt: „Wird die Teil-
immer häufiger ab un! beruten sich ahme Taufgespräch einem SOl-
el auf das ehnlende Erfordernis, chen Fall abgele: der verlau
ass die Eltern bereit sSeın mussen, das ergebnislos, darf die Taufe auch
Kind 1m atholischen Glauben e- W e die ernbei ihrer Bıtte bleiben
ziehen. vorerst nıcht gespendet werden, sSe1
Damiut ıst das Instrumentarium des enn, eine fest Familienverband
sogenannten Taufaufschubs ANSCSPIO- ebende Person verpflichtet sich unter
chen. S68 CIC heifßt nam- Zustimmung der ern VOIL dem Seel-
ıch: „Es INUSS die egründete off- SOTSCT, für eine religiöse Erziehung des

rdo Baptismi Parvulorum. Edicio ypica Iyp Pol Vat. CMLÄAIX; Ordnung der Kindertaufe nach
dem el Rituale omanum. Deutsche Studienausgabe, hrsg, von den Liturgischen Instituten

Pastoralanweisung der Deutschen Bischofskonferenz über die Einführung eines Taufgespräches mıit
Salzburg-Trier-Zürich, Freiburg 1970, Vorbemerkungen Nr. (vgl eb  «J Nr. 25)
den ern VOT der Spendung der Taufe VO': September 1970, KABI unster (1970)
14/-148
Ebd Nr.

118 

um eine Erwachsenentaufe (c. 852 § 1 
LV.m. c. 97 §2 CIC). C. 863 eIe schreibt 
vor, dass die Erwachsenentaufe dem 
Bischof anzutragen ist, damit er sie 
womöglich selber spendet, wobei die­
se Beantragungsgrenze auch auf Voll­
endung des 14. Lebensjahres angeho­
ben werden kann. Das haben für den 
Bereich der Bundesrepublik Deutsch­
land die deutschen Bischöfe (ebenso 
wie die österreichischischen Bischöfe 
für ihre Diözesen) getan, so dass Tau­
fen von Personen zwischen dem 7. und 
dem 14. Lebensjahr keiner Beantra­
gung bedürfen und wie Kindertaufen 
behandelt werden. 
Wenn Eltern um die Taufe ihres 
(Klein-)Kindes bitten, haben Seelsorger 
zunehmend Bedenken, die Taufe zu 
spenden, weil in der Familie des Täuf­
lings der religiöse Kontext nur noch 
rudimentär vorhanden ist oder gar 
gänzlich fehlt. Es geht der Familie oft­
mals weniger um den Empfang eines 
Sakramentes und um die Eingliede­
rung ihres Kindes in die Kirche, son­
dern um eine Familienfeier anlässlich 
der Geburt des Kindes. Dabei fühlen 
Priester sich oft als eine Art Zeremoni­
enmeister, um dem Vorgang die ge­
wünschte Feierlichkeit zu verleihen. 
Sie lehnen deshalb eine Taufspendung 
immer häufiger ab und berufen sich 
dabei auf das fehlende Erfordernis, 
dass die Eltern bereit sein müssen, das 
Kind im katholischen Glauben zu er­
ziehen. 
Damit ist das Instrumentarium des 
sogenannten Taufaufschubs angespro­
chen. In c. 868 § 1 n. 2 eIe heißt es näm­
lich: "Es muss die begründete Hoff-
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nung bestehen, dass das Kind in der 
katholischen Religion erzogen wird; 
wenn diese Hoffnung völlig fehlt, ist 
die Taufe gemäß den Vorschriften des 
Partikularrechts aufzuschieben; dabei 
sind die Eltern auf den Grund hinzu­
weisen." Im eIe von 1917 war eine sol­
che Möglichkeit des Taufaufschubs 
nicht ausdrücklich erwähnt. In dem 
aufgrund des II. Vatikanischen Konzils 
erneuerten Taufordo für die Kinder­
taufe von 1969 wird in den Vorbemer­
kungen erstmals zumindest implizit 
eine Art Taufaufschub angesprochen, 
wenn es dort heißt: "Es ist Aufgabe des 
Pfarrers, im Einklang mit den Weisun­
gen der Bischofskonferenz den Taufter­
min der Kinder zu bestimmen, deren 
Eltern noch einer Vorbereitung bedür­
fen, ehe sie den Glauben bekennen und 
die Aufgabe einer christlichen Erzie­
hung ihrer Kinder übernehmen kön­
nen."5 Die Deutsche Bischofskonfe­
renz hat daraufhin im Jahre 1970 eine 
Pastoralanweisung zur Unterstützung 
der Seelsorger in diesem Anliegen er­
lassen.6 Diese Anweisung schreibt das 
Taufgespräch zwingend vor, wenn 
"beide Eltern notorisch nicht nur die 
religiöse Praxis aufgegeben haben, son­
dern als ungläubig anzusehen sind".7 
Weiter wird ausgeführt: "Wird die Teil­
nahme am Taufgespräch in einem sol­
chen Fall abgelehnt oder verläuft es 
ergebnislos, so darf die Taufe - auch 
wenn die Eltern bei ihrer Bitte bleiben -
vorerst nicht gespendet werden, es sei 
denn, eine fest im Familienverband 
lebende Person verpflichtet sich unter 
Zustimmung der Eltern vor dem Seel­
sorger, für eine religiöse Erziehung des 

, Ordo Baptismi Parvulorum. Edicio Typica. Typ. Pol. Vat. MCMLXIX; Ordnung der Kindertaufe nach 
dem neuen Rituale Romanum. Deutsche Studienausgabe, hrsg. von den Liturgischen Instituten 
Salzburg-Trier-Zürich, Freiburg 1970, Vorbemerkungen Nr. 8 (vgl. ebd. Nr. 25). 

, Pastoralanweisung der Deutschen Bischofskonferenz über die Einführung eines Taufgespräches mit 
den Eltern vor der Spendung der Taufe vom 24. September 1970, in: KABI Münster CIV (1970) 
147-148. 

7 Ebd. Nr. 8. 
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Kindes orge tragen.“® Die knt- TUun:! für einen Taufaufschub lie-
scheidung ist mıt dem Dechanten ab- SCN ausschließlich Glaubensbe-
zustimmen.? uch die Gemeinsame reich der ern
ynode der Bıstümer der Bundesre- Der defizitäre Glaube der ern be-
publik Deutschland Würzburger ziehungsweise ihre mangelnde Be-
Synode) hat sich mıit dem Taufauf- reitschaft, ihr 1mM Glauben
schub befasst und als TUunNn! dafür erziehen, kann UrCc. Glauben und
benannt, ass die ern nicht aus reli- Bereitschaft einer anderen Person e-

g1ösen Motiven die auftfe bitten, Setiz werden; diese I11LUSS allerdings
sıch nicht ZU Glauben bekennen, die reale Möglichkeit aben, Einfluss
nicht bereit Sind ZUTXT christlichen Erzle- auf das nehmen.

Der Taufaufschub darf nıcht als Tauf-hung des Kindes der dem Taufge-
spräch fernbleiben.!® Und schliefßlich verweigerung verstanden werden,
en die Deutschen 1SCNOTe 1im Jahre sondern einhalte eın bleibendes
1979 och einmal eine pastorale An- Angebot, das den Seelsorger 1n die
weisung ZUXC rechtzeitigen Taufe der Pflicht nımmt, mıiıt den ern ber
Kinder gegeben, der el „Ein ihren Glauben 1mM espräc. blei-
Taufaufschub ist dann un LLIUTr dann ben
notwendig, W ' e1! Eltern ungläu- Die Entscheidung ber eınen Tauf-
big Sind und sich weigern, ihrem aufiISCANUuU! soll der Taufspender Nn1ıcC
die nötige Glaubenserziehung Vel- eın ällen, sondern Absprache
mitteln Das Taufgespräch gewıinnt mıt dem Dechanten, eine einheit-
diesem Fall besondere Bedeutung, soll 1C Praxıs gewährleisten.
doch der Taufaufschub nicht als Ver-
weigerung, sondern 1el mehr als eın Berücksichtigt INnan diese aten,
Angebot ZUI Klärung VO:  n aubDens- wird der Praxis LU wenige
schwierigkeiten un! ZUrTr: Erneuerung geben, die einen Taufaufschu) recht-
des Glaubensleben der ern SOWI1eEe ertigen, ohne das ec auf Taufe aus-
Z.UT Übernahme ihrer religiösen Ver- zuhöhlen ESs sollte VO  » dieser Mög-

1C  el er LUr sehr enutsam Ge-pflichtung für das Kind verstanden
werden. Die Taufe darf erst gespendet brauch gemacht werden. Die Nntsche1l1-
werden, WE jemand 1mM ebensbe- dung kann LLUT für den jeweiligen Ein-
reich des Kindes bereit ist, das elfall getroffen werden. So kann INan
den Gilauben und das en der IC EetIwW. nicht generell/ ass eın unn-
einzuführen.“ diese usführun- eheliches usammenleben der ern
SCH können als das 868 CIC der eın en eiıner kirchlich ungül-
angesprochene Partikularrecht be- tigen Ehe einen zwingenden rund für
trachtet werden, ass sich olgende einen Taufaufschub darstellt, sondern
Rechtslage hinsic  1C des Taufauf- LIUFLr dann, WE die Ehesituation Aus-
schubs erg1ibt: TUC. eines defizitären aubens ist.

Ebd Nr.
Vgl eb Nr.
Vgl Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral, 1n Gemeinsame ynode der Bistümer der
Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I/ Frei-
burg 1976, 238-275, 252, Nr. 31  ;D

11 Pastorale Anweisung die Priester und Mitarbeiter 1mM pastoralen Dienst ZUr rechtzeitigen Taufe
der Kiınder VO! Juli 1979, Die Deutschen Bischöfe 2 'r hrsg. VO! Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz.
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Kindes Sorge zu tragen.// B Die Ent­
scheidung ist mit dem Dechanten ab­
zustimmen.9 Auch die Gemeinsame 
Synode der Bistümer in der Bundesre­
publik Deutschland (= Würzburger 
Synode) hat sich mit dem Taufauf­
schub befasst und als Gründe dafür 
benannt, dass die Eltern nicht aus reli­
giösen Motiven um die Taufe bitten, 
sich nicht zum Glauben bekennen, 
nicht bereit sind zur christlichen Erzie­
hung des Kindes oder dem Taufge­
spräch fernbleiben. lO Und schließlich 
haben die Deutschen Bischöfe im Jahre 
1979 noch einmal eine pastorale An­
weisung zur rechtzeitigen Taufe der 
Kinder gegeben, in der es heißt: "Ein 
Taufaufschub ist dann und nur dann 
notwendig, wenn beide Eltern ungläu­
big sind und sich weigern, ihrem Kind 
die nötige Glaubenserziehung zu ver­
mitteln. Das Taufgespräch gewinnt in 
diesem Fall besondere Bedeutung, soll 
doch der Taufaufschub nicht als Ver­
weigerung, sondern viel mehr als ein 
Angebot zur Klärung von Glaubens­
schwierigkeiten und zur Erneuerung 
des Glaubenslebens der Eltern sowie 
zur Übernahme ihrer religiösen Ver­
pflichtung für das Kind verstanden 
werden. Die Taufe darf erst gespendet 
werden, wenn jemand im Lebensbe­
reich des Kindes bereit ist, das Kind in 
den Glauben und das Leben der Kirche 
einzuführen.// ll All diese Ausführun­
gen können als das in c. 868 § 1 n. 2 CIe 
angesprochene Partikularrecht be­
trachtet werden, so dass sich folgende 
Rechtslage hinsichtlich des Taufauf­
schubs ergibt: 

8 Ebd. Nr. 9. 
9 Vgl. ebd. Nr. 10. 
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1. Gründe für einen Taufaufschub lie­
gen ausschließlich im Glaubensbe­
reich der Eltern. 

2. Der defizitäre Glaube der Eltern be­
ziehungsweise ihre mangelnde Be­
reitschaft, ihr Kind im Glauben zu 
erziehen, kann durch Glauben und 
Bereitschaft einer anderen Person er­
setzt werden; diese muss allerdings 
die reale Möglichkeit haben, Einfluss 
auf das Kind zu nehmen. 

3. Der Taufaufschub darf nicht als Tauf­
verweigerung verstanden werden, 
sondern beinhaltet ein bleibendes 
Angebot, das den Seelsorger in die 
Pflicht nimmt, mit den Eltern über 
ihren Glauben im Gespräch zu blei­
ben. 

4. Die Entscheidung über einen Tauf­
aufschub soll der Taufspender nicht 
allein fällen, sondern in Absprache 
mit dem Dechanten, um eine einheit­
liche Praxis zu gewährleisten. 

Berücksichtigt man diese Eckdaten, so 
wird es in der Praxis nur wenige Fälle 
geben, die einen Taufaufschub recht­
fertigen, ohne das Recht auf Taufe aus­
zuhöhlen. Es sollte von dieser Mög­
lichkeit daher nur sehr behutsam Ge­
brauch gemacht werden. Die Entschei­
dung kann nur für den jeweiligen Ein­
zelfall getroffen werden. So kann man 
etwa nicht generell sagen, dass ein un­
eheliches Zusammenleben der Eltern 
oder ein Leben in einer kirchlich ungül­
tigen Ehe einen zwingenden Grund für 
einen Taufaufschub darstellt, sondern 
nur dann, wenn die Ehesituation Aus­
druck eines defizitären Glaubens ist. 

10 Vgl. Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral, in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I, Frei­
burg 1976, 238-275, 252, Nr. 3.1.4. 

11 Pastorale Anweisung an die Priester und Mitarbeiter im pastoralen Dienst zur rechtzeitigen Taufe 
der Kinder vom 12. Juli 1979, in: Die Deutschen Bischöfe 20, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz. 
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Wenn e1| Elternteile aus der Kirche anders als manche aufe, kein Unbeha-
ausgetreten sind, werden S1e ihrem gen ausgelöst; S1Ee habe die Lebens-
Kind natürlich schwer vermiutteln kön- und Glaubenssituation der Menschen
NeT, ass gul ist, der Kirche gepasst und se1 ehrlich SCWESECN.
se1n, jedoch kann dann auf die MöÖg- icher hat der egen 1mMm en der Kır-
lichkeit zurückgegriffen werden, ass che eıinen en Stellenwer und zeugt
eine andere Person die Glaubensver- VO  . der immerwährenden uwendung
mittlung übernimmt. Ergänzen: könn- es den Menschen. „Segnen hat

auch die ausdrückliche Bereit-120  Ahlers/Ein Recht auf Taufe?  Wenn beide Elternteile aus der Kirche  anders als manche Taufe, kein Unbeha-  ausgetreten sind, werden sie ihrem  gen ausgelöst; sie habe in die Lebens-  Kind natürlich schwer vermitteln kön-  und Glaubenssituation der Menschen  nen, dass es gut ist, in der Kirche zu  gepasst und sei ehrlich gewesen.  sein, jedoch kann dann auf die Mög-  Sicher hat der Segen im Leben der Kir-  lichkeit zurückgegriffen werden, dass  che einen hohen Stellenwert und zeugt  eine andere Person die Glaubensver-  von der immerwährenden Zuwendung  mittlung übernimmt. Ergänzend könn-  Gottes zu den Menschen. „Segnen hat  te man auch die ausdrückliche Bereit-  ... etwas zu tun mit der Anerkennung  schaftserklärung zum Religionsunter-  Gottes als der Quelle des Segens. Erst  richt von den Eltern verlangen.  wenn dem die Ehre gegeben ist, von  dem aller Segen stammt, kommt der  4. Segensfeier statt Taufe —  Segen zum Tragen. Segen ist Dialog, ist  eine problematische Alternative  Feier: preisendes Gedenken (‚Denke  daran ...‘) der segensreichen Gegen-  Es kommt vor, dass Eltern ein distan-  wart Gottes in unserem Leben.“* Seg-  ziertes Verhältnis zur Kirche haben,  nungen sind daher gerade an den  sich aber dennoch als gläubig bezeich-  Knotenpunkten menschlichen Lebens  nen. Sie erbitten nicht die Taufe für  sinnvoll und gefragt. Ein Segen ist aber  ihr Kind, möchten aber trotzdem ein  kein Sakrament. Unbeschadet dessen,  Fest anlässlich der Geburt des Kindes,  dass das Heilsgeschehen zwischen  Gott und Mensch nicht auf das Sakra-  in dem der Segen Gottes für das Kind  erbeten wird. Solche Segensfeiern  ment beschränkt ist, kann die Kirche  das von Gott kommende Heil verläss-  scheinen inzwischen häufiger gehalten  zu werden. Ein Modell, das Hans Mi-  lich nur im Zeichen und Wort des Sak-  chael Ehl vorstellt, ähnelt im Ablauf  ramentes zusagen. Die Taufe und die  sehr einer Tauffeier. Es beinhaltet nach  Zugehörigkeit zur Kirche als Ursak-  der Begrüßung ein Gespräch mit den  rament verbürgt kirchlicherseits das  Eltern über den Namen des Kindes  Heilsangebot Gottes. Deshalb ist eine  und die Bereitschaft der Eltern, die Ver-  Taufe anzustreben, zumal auch nur aus  antwortung für und die Begleitung des  ihr Rechtswirkungen erwachsen kön-  Kindes zu übernehmen, ein Gebet um  nen. Erst und nur durch die Taufe wird  der Mensch Person in der Kirche mit  den Segen Gottes, Lesung und Anspra-  che, Fürbitten durch Familienmitglie-  Rechten und Pflichten (c. 96 CIC).*  der und Mitfeiernde, Handauflegung,  Nun wird man sagen können, dass in  Salbung mit Katechumenenöl, Anzün-  dem Fall, dass Eltern dies für ihr Kind  den der Erinnerungskerze, Vaterunser  nicht oder noch nicht wollen, ein Se-  und Segensgebet.” Der Autor, der eine  gen jedenfalls mehr ist als nichts, was  solche Segensfeier offenbar selbst ge-  unzweifelbar richtig ist. Es ist sogar  halten hat, berichtet, die Feier habe,  möglich, dass Eltern mit Glaubens-  »” Hans Michael Ehl, Segensfeier statt Taufe?, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen,  Hildesheim, Osnabrück 1/1995, 21-23.  » Albert Gerhards und Hansjakob Becker, Mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Zur theologischen  Bestimmung der Benediktionen, in: Andreas Heinz und Heinrich Rennings (Hg.), Heute segnen. Werk-  buch zum Benediktionale, Freiburg 1987, 15-32, 16.  * Unter dieser Rücksicht ist es unverständlich, warum Ehl die Segensfeier „zur späteren Vorlage bei  der Anmeldung zum Kindergarten usw. pfarramtlich bescheinigt“ wissen will: Ehl, Segensfeier statt  Taufe, 22.etwas mıt der erkennung
schaftserklärung ZUMmM Religionsunter- Gottes als der Quelle des Segens. Erst
richt VO:  5 den ern verlangen. W dem die Ehre gegeben ist, VO  >

dem er Segen Stamm(t, kommt der
Segensfeier auftfe Segen ZU Iragen. Segen ist Dialog, ist

eine problematische Alternative Feier: preisendes Gedenken e
aran der segensreichen egen-

Es kommt OT, ass ern e1in distan- wart Gottes Leben.”$ Seg-
ziertes er‘! ZUrTE: IC aben, Sind er gerade den
sich aber ennoch als gläubig bezeich- otenpunkten menschlichen Lebens
I9(5  - Sie erbitten nicht die au{fie für sinnvoll und gefragt Fın egen ıst aber

Kind, möchten aber trotzdem eın kein akramen! Unbeschadet dessen,
Fest anlassilıc: der Geburt des Kindes, ass das Heilsgeschehen zwischen

ott und ensch nicht auf das akKra-dem der Segen Gottes für das
erbeten wird. Solche Segensfeiern ment beschränkt ıst, kann die Kirche

das VO:  > Ott kommende Heil verläss-scheinen inzwischen häufiger gehalten
werden. kın O!  e das Hans Mi- iıch LLIULI 1M Zeichen und Wort des Sak-

chael vorstellt, ahnelt Ablauf ramen ZUSaSCN. Die auflfe und die
csehr eiıner Tauffeier. Es einhalte ach Zugehörigkeit ZUur IC als rsak-
der Begrüßung eın espräc muıt den rament verbürgt kirchlicherseits das
ern ber den Namen des Kindes Heilsangebot Gottes Deshalb ist eiINne
und die Bereitscha der Eltern, die Ver- aufe anzustreben, zumal auch LIUT Aaus

antwortung für und die Begleitung des Re  tswirkungen erwachsen kön-
es übernehmen, ein NeEe’:  - Erst und LUr durch die au[fe wird

der ensch Person der Kirche mıtden egen OtteS, esung und Anspra-
che, urbpıtten Urc Familienmitglie- Rechten und ichten (c CIC).*
der und Mitfeiernde, Handauflegung, Nun wird Inan können, ass
Salbung muıt Katechumenenöl, Anzün- dem Fall, ass ern 1e5
den der Erinnerungskerze, Vaterunser nicht der och nıcht wollen, eın Se-
und Segensgebet.” Der Autor, der eINe SCH jedenfalls mehr ıst als nichts, W ads

solche Segensfeier OifenDar selbst g.. unzweiftfelbar richtig ist. Es ıst
halten hat, berichtet, die Feiler habe, möglich, ass ern mıt auDens-

Hans Michael Ehl, Segensfeier Taufe?, Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, erlin, Essen,
Hildesheim, snabruc. 1995, 21-23.

13 Albert Gerhards und Hansjakob Becker, Miıt lem egen seines Geistes gesegnet. Zur theologischen
Bestimmung der Benediktionen, Andreas Heıinz un Heinrich Rennings Hg.) euteILWerk-
buch ZU Benediktionale, Freiburg 1987, 15—-32,
nter dieser UuC.  1C| iıst unverständlich, Warumn die Segensfeier ‚ZUXC späteren Vorlage bei
der Anmeldung Kindergarten pfarramtlich bescheinigt” wI1issen will Ehnl, Segensfeier Statt
aufe,
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Wenn beide Elternteile aus der Kirche 
ausgetreten sind, werden sie ihrem 
Kind natürlich schwer vermitteln kön­
nen, dass es gut ist, in der Kirche zu 
sein, jedoch kann dann auf die Mög­
lichkeit zurückgegriffen werden, dass 
eine andere Person die Glaubensver­
mittlung übernimmt. Ergänzend könn­
te man auch die ausdrückliche Bereit­
schaftserklärung zum Religionsunter­
richt von den Eltern verlangen. 

4. Segensfeier statt Taufe -
eine problematische Alternative 

Es kommt vor, dass Eltern ein distan­
ziertes Verhältnis zur Kirche haben, 
sich aber dennoch als gläubig bezeich­
nen. Sie erbitten nicht die Taufe für 
ihr Kind, möchten aber trotzdem ein 
Fest anlässlich der Geburt des Kindes, 
in dem der Segen Gottes für das Kind 
erbeten wird. Solche Segensfeiern 
scheinen inzwischen häufiger gehalten 
zu werden. Ein Modell, das Hans Mi­
chael Ehl vorstellt, ähnelt im Ablauf 
sehr einer Tauffeier. Es beinhaltet nach 
der Begr~ßung ein Gespräch mit den 
Eltern über den Namen des Kindes 
und die Bereitschaft der Eltern, die Ver­
antwortung für und die Begleitung des 
Kindes zu übernehmen, ein Gebet um 
den Segen Gottes, Lesung und Anspra­
che, Fürbitten durch Familienmitglie­
der und Mitfeiernde, Handauflegung, 
Salbung mit Katechumenenöl, Anzün­
den der Erinnerungskerze, Vaterunser 
und SegensgebetY Der Autor, der eine 
solche Segensfeier offenbar selbst ge­
halten hat, berichtet, die Feier habe, 
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anders als manche Taufe, kein Unbeha­
gen ausgelöst; sie habe in die Lebens­
und Glaubenssituation der Menschen 
gepasst und sei ehrlich gewesen. 
Sicher hat der Segen im Leben der Kir­
che einen hohen Stellenwert und zeugt 
von der immerwährenden Zuwendung 
Gottes zu den Menschen. "Segnen hat 
... etwas zu tun mit der Anerkennung 
Gottes als der Quelle des Segens. Erst 
wenn dem die Ehre gegeben ist, von 
dem aller Segen stammt, kommt der 
Segen zum Tragen. Segen ist Dialog, ist 
Feier: preisendes Gedenken (,Denke 
daran ... ') der segensreichen Gegen­
wart Gottes in unserem Leben. "13 Seg­
nungen sind daher gerade an den 
Knotenpunkten menschlichen Lebens 
sinnvoll und gefragt. Ein Segen ist aber 
kein Sakrament. Unbeschadet dessen, 
dass das Heilsgeschehen zwischen 
Gott und Mensch nicht auf das Sakra­
ment beschränkt ist, kann die Kirche 
das von Gott kommende Heil verläss­
lich nur im Zeichen und Wort des Sak­
ramentes zusagen. Die Taufe und die 
Zugehörigkeit zur Kirche als Ursak­
rament verbürgt kirchlicherseits das 
Heilsangebot Gottes. Deshalb ist eine 
Taufe anzustreben, zumal auch nur aus 
ihr Rechtswirkungen erwachsen kön­
nen. Erst und nur durch die Taufe wird 
der Mensch Person in der Kirche mit 
Rechten und Pflichten (c. 96 CIC).14 
Nun wird man sagen können, dass in 
dem Fall, dass Eltern dies für ihr Kind 
nicht oder noch nicht wollen, ein Se­
gen jedenfalls mehr ist als nichts, was 
unzweifelbar richtig ist. Es ist sogar 
möglich, dass Eltern mit Glaubens-

12 Hans Michael Ehl, Segensfeier statt Taufe?, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, 
Hildesheim, Osnabrück 1/1995, 21-23. 

13 Albert Gerhards und Hansjakob Becker, Mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Zur theologischen 
Bestimmung der Benediktionen, in: Andreas Heinz und Heinrich Rennings (Hg.), Heute segnen. Werk­
buch zum Benediktionale, Freiburg 1987, 15-32, 16. 

14 Unter dieser Rücksicht ist es unverständlich, warum Ehl die Segensfeier "zur späteren Vorlage bei 
der Anmeldung zum Kindergarten usw. pfarramtlich bescheinigt" wissen will: Ehl, Segensfeier statt 
Taufe,22. 
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schwierigkeiten UrC. eıne solche GSe- der die irmung anstehen. Die In-
gensfeier für dem Glauben ternationale Arbeitsgemeinschaft der
und der TC wieder näher kommen. Liturgischen Kommıssıonen 1m deut-
Dennoch wird INan kanonistisch dieser schen Sprachgebiet hat darauf reaglert
pastoralen Ösung eher skeptisc g- und 1986 eınen Rıtus für die ingliede-
genüberstehen, da G1€e eine große Ge- run VO  3 Kındern im Schulalter he-
fahr der Verwechslung sich irg rausgebracht, dem eın Kapitel aus
ach 876 CIC kann eiıne Taufspen- der „Feier der Eingliederung Erwach-
dung UrCc. einen Zeugen nachgewie- die rche  44 zugrunde jeg
sen werden, WE SONS kein Nachweis und der die au{fe Vorschulalter, die

erbringen ist. Hat eine Segensfeier Eingliederung im Erstkommunionalter
stattgefunden, besteht die Gefahr, ass und die Eingliederung VO  > Zehn- bis
später behauptet wird, sSEe1 eiıne Tau- 14-Jährigen einhalte
fe gespendet worden, obwohl sich ES wurde bereits gesagt, ass die deut-
tatsächlich eınen sSegen gehandelt schen Bischöfe das eantragungsalter
hat Hans Michael E  J der eıne solche Erwachsenentaufen auf die Voll-
Segensfeier beschreibt, spricht bezeich- endung des Lebensjahres eraufge-
end VO  5 der „Handauflegung der EI- Setz en. Das SEeTiZz jedoch nıcht die
tern und des Taufenden Um w1ıe 1el Norm des 852 81 CIC außer Kraft,
eher kann dann aber bei den Mitfeiern- wonach 1. V.m 81 CIC die au[le
den, die ja der ege. der IC eher eıner Person, die das ebensja. voll-
fernstehen, das Missverständnis entste- en hat, eıne Erwachsenentautfe ist.
hen, habe sich eiıne au{fe gehan- Taufen VO  > Kindern zwischen sieben
delt, und S1iEe werden mıiıt bestem Ge- und Jahren sind er WOo sS1e
w1ssen schwören, el gCeWeEsSCNHN lıturgisch ahnlich w1ıe Kindertaufen be-
sSeın. handelt werden anders beurteilen
So kann insgesam' gesagt werden, ass als aufen von Kındern unter sieben
die egnung eines Kindes sicherlich Jahren. Dies betrifft VOI allem die An-
möglich und auf irgendeine Weise orderungen den Glauben der FEl-
auch heilbringend seın kann, ass S1ie te  3 Sicher brauchen solche Kinder
aber theologisch eine au{fe nicht erset- och die Führung und Begleitung der
zen kann und kirchenrechtlich eher ab- ern, aber rechtlich betrachtet en
zulehnen als befürworten ist S1e einen eigenen Anspruch auf aufe,

ass S1e mıiıt dem Hınwels auf den
au{flie von Schu  iındern Kirchenaustritt der die ehlende Jlau-

benspraxI1s der ern nicht ohne weiıte-
Wenn ern nicht als DSaug- Tes zurückgewiesen werden können.
ling taufen lassen, dann oft deshalb, Wenn etwa eın 10-jähriges den
weiıl das Kind später selber (mit)ent- UnsSC äußert, getauft werden,
scheiden soll, ob getauft werden endie ern ihren Glauben Vel-
möchte. olchen Fällen kommt die loren und die kirchliche Praxıs auf-
rage ach der Taufe oft auf, WE gegeben aben, kann dieses
der ahrgangsstufe die Erstkommuni- nachdem gebührend vorbereitet

15 Die Eingliederung VO!]  - Kindern 1m Schulalter die Kirche. Studienausgabe für die katholischen

Zürich, reiburg 1986
Bıstüumer des deutschen Sprachgebietes, hrsg. VO]  - den Liturgischen Instituten Salzburg-Trier-
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schwierigkeiten durch eine solche Se­
gensfeier für ihr Kind dem Glauben 
und der Kirche wieder näher kommen. 
Dennoch wird man kanonistisch dieser 
pastoralen Lösung eher skeptisch ge­
genüberstehen, da sie eine große Ge­
fahr der Verwechslung in sich birgt. 
Nach c. 876 eIe kann eine Taufspen­
dung durch einen Zeugen nachgewie­
sen werden, wenn sonst kein Nachweis 
zu erbringen ist. Hat eine Segensfeier 
stattgefunden, besteht die Gefahr, dass 
später behauptet wird, es sei eine Tau­
fe gespendet worden, obwohl es sich 
tatsächlich um einen Segen gehandelt 
hat. Hans Michael Ehl, der eine solche 
Segensfeier beschreibt, spricht bezeich­
nend von der "Handauflegung der El­
tern und des Taufenden". Um wie viel 
eher kann dann aber bei den Mitfeiern­
den, die ja in der Regel der Kirche eher 
femstehen, das Missverständnis entste­
hen, es habe sich um eine Taufe gehan­
delt, und sie werden mit bestem Ge­
wissen schwören, dabei gewesen zu 
sein. 
So kann insgesamt gesagt werden, dass 
die Segnung eines Kindes sicherlich 
möglich und auf irgendeine Weise 
auch heilbringend sein kann, dass sie 
aber theologisch eine Taufe nicht erset­
zen kann und kirchenrechtlich eher ab­
zulehnen als zu befürworten ist. 

5. Taufe von Schulkindern 

Wenn Eltern ihr Kind nicht als Säug­
ling taufen lassen, dann oft deshalb, 
weil das Kind später selber (mit)ent­
scheiden soll, ob es getauft werden 
möchte. In solchen Fällen kommt die 
Frage nach der Taufe oft auf, wenn in 
der Jahrgangsstufe die Erstkommuni-
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on oder die Firmung anstehen. Die In­
ternationale Arbeitsgemeinschaft der 
Liturgischen Kommissionen im deut­
schen Sprachgebiet hat darauf reagiert 
und 1986 einen Ritus für die Eingliede­
rung von Kindern im Schulalter he­
rausgebracht 15, dem ein Kapitel aus 
der "Feier der Eingliederung Erwach­
sener in die Kirche" zugrunde liegt 
und der die Taufe im Vorschulalter, die 
Eingliederung im Erstkommunionalter 
und die Eingliederung von Zehn- bis 
14-Jährigen beinhaltet. 
Es wurde bereits gesagt, dass die deut­
schen Bischöfe das Beantragungsalter 
für Erwachsenentaufen auf die Voll­
endung des 14. Lebensjahres heraufge­
setzt haben. Das setzt jedoch nicht die 
Norm des c. 852 § 1 eIe außer Kraft, 
wonach i.Y.m. c. 97 § 1 eIe die Taufe 
einer Person, die das 7. Lebensjahr voll­
endet hat, eine Erwachsenentaufe ist. 
Taufen von Kindern zwischen sieben 
und 14 Jahren sind daher - obwohl sie 
liturgisch ähnlich wie Kindertaufen be­
handelt werden - anders zu beurteilen 
als Taufen von Kindern unter sieben 
Jahren. Dies betrifft vor allem die An­
forderungen an den Glauben der El­
tern. Sicher brauchen solche Kinder 
noch die Führung und Begleitung der 
Eltern, aber rechtlich betrachtet haben 
sie einen eigenen Anspruch auf Taufe, 
so dass sie mit dem Hinweis auf den 
Kirchenaustritt oder die fehlende Glau­
benspraxis der Eltern nicht ohne weite­
res zurückgewiesen werden können. 
Wenn etwa ein 10-jähriges Kind den 
Wunsch äußert, getauft zu werden, 
während die Eltern ihren Glauben ver­
loren und die kirchliche Praxis auf­
gegeben haben, so kann dieses Kind -
nachdem es gebührend vorbereitet 

15 Die Eingliederung von Kindern im Schulalter in die Kirche. Studienausgabe für die katholischen 
Bistümer des deutschen Sprachgebietes, hrsg. von den Liturgischen Instituten Salzburg-Trier­
Zürich, Freiburg 1986. 
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wurde getauft werden.!‘ Sinnvoll ist iıner der Höhep  eel ıstals
diesem Fall sicherlich, ass das die Zulassungsfeier mıt dem Bischof
einen aten hat, der 1 Dom. Für die liturgische und o_

SC  eisend weıter begleitet. rale estaltung des atechumenats
SiNnd bereits verschiedene Anleitungen

Erwachsenentaufe un! Werkbücher erschienen.‘!?
eine pastorale Chance Wenngleich diese lıturgischen und pPaS-

toralen Gesichtspunkte den Schwer-
Spätestens se1t der Wiedervereinigun punkt bei der Erwachsenentaufe bil-
Ost- und Westdeutschlands hat die den mussen, salo]ı e doch einıge kir-
Zahl der erwachsenen Tautbewerber chenrechtliche Aspekte eachten.
stark ZUSCHOMUNEN. Die Zahl der Un- Zunächst einmal IN1USS sichergestellt

werden, ass der erwachsene autbe-getauften den Bundesländern
ist sehr hoch urc den Kontakt mıiıt werber tatsächlich ungetauft ist ”” denn
Getauften wird oftmals das Interesse ach CIC 1st ZUT Taufe fähig LUr

der ıstlıchen eligion geweckt, eın ungetaufter ensch Die Taufe g-
und Ende eiınes Prozesses StTEe der hört neben Firmung und Weihe
UnscC ach Taufe ber auch den den Sakramenten, die eın untilgbares
en undesländern ist die äuglings- rägema (character indelebilis verlei-
beziehungsweise Kindertaufe längst hen und deshalb LUr einmal SCSPCN-
cht mehr selbstverständlich, ass det werden können. Wenn Zweifel da-
viele Menschen erst 1m Erwachsenen- rüber bestehen, ob eiıne Taufe SCSPEN-
alter mıiıt der rage der au{fe konfron- det wurde der ob S1e gültig SCSPECN-
tiert werden. det wurde und diese Zweifel nicht aus-
Die deutschen 1SCHNOIfe en auf diese geraumt werden können, ist die auftfe
ntwicklung reaglert und 1m März bedingungsweise spenden (c S69
2001 eine Arbeits mıt mpulsen ZUr 81 CIC)
estaltung des Katechumenats heraus- jedem Fall I1USS die Erwachsenen-
gebracht, der sS1e den 1te „Erwachse- au{fe soll sS1e unbedingt der
nentaufe als pastorale Chance“ BCHC- bedingt gespendet werden ab Vollen-
ben haben.! Und der Tat hatten be- dung des Lebensjahres eım Bi-
reıts mehrere eutsche Bıstüumer SC beantragt werden (c 863 IC)
den pastoralen Wert der Begleitung Geschichtlicher Hintergrund dessen ist
erwachsener auibewerbDer auf ihrem folgender: „Während den ersten
Weg bis ZUXT au{fe auch für die Be- Jahrhunderten der TC die Rıten der
gleitenden erkannt und den bis dahin christlichen nıtlatıon, die eine el
weithin Vergessenheit geratenen Ka- bildeten, der ege. VO Bischof als
techumenat wieder ufleben lassen. dem Vorsteher der (Stadt-)Gemeinde
16 S sind allerdings die religionsrechtlichen Bestimmungen über die staatliche Religionsmündigkeit
L eachten (verankert 1m Gesetz über die religiöse Kindererziehung muıt gleichen Regelungen für
ÖOsterreich und Deutschland): dem Lebensjahr besteht eın Anhörungsrecht des ındes, ab
dem Lebensjahr darf eıne Entscheidung denendes Kindes getroffen werden, ab dem

Lebensjahr besteht Religionsmündigkeit.
17 Erwachsenentaufe als pastorale ance. Impulse ZUrE estaltung des atechumenats, Arbeitshilfe

160, hrsg. VO' Sekretaria der Deutschen Bischofskonferenz, März 2001
Vgl Z.UMn Beispiel Matthıiıas Ball, Franz-Peter Tebartz Van Elst, Arthur 'aıbel, FYNS: Werner, Erwachsene
auf dem Weg ZUur Tautfe. Werkbuch Erwachsenenkatechumenat, üunchen 1997

19 Zur rage, WIEe das geschehen kann, vgl einh Ahlers, Was kirchenrechtlich beachten ist, a.a.0O
66-—69,
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wurde - getauft werden. 16 Sinnvoll ist 
es in diesem Fall sicherlich, dass das 
Kind einen Paten hat, der es an­
schließend weiter begleitet. 

6. Erwachsenentaufe -
eine pastorale Chance 

Spätestens seit der Wiedervereinigung 
Ost- und Westdeutschlands hat die 
Zahl der erwachsenen Taufbewerber 
stark zugenommen. Die Zahl der Un­
getauften in den neuen Bundesländern 
ist sehr hoch. Durch den Kontakt mit 
Getauften wird oftmals das Interesse 
an der christlichen Religion geweckt, 
und am Ende eines Prozesses steht der 
Wunsch nach Taufe. Aber auch in den 
alten Bundesländern ist die Säuglings­
beziehungsweise Kindertaufe längst 
nicht mehr selbstverständlich, so dass 
viele Menschen erst im Erwachsenen­
alter mit der Frage der Taufe konfron­
tiert werden. 
Die deutschen Bischöfe haben auf diese 
Entwicklung reagiert und im März 
2001 eine Arbeitshilfe mit Impulsen zur 
Gestaltung des Katechumenats heraus­
gebracht, der sie den Titel "Erwachse­
nentaufe als pastorale Chance" gege­
ben haben.17 Und in der Tat hatten be­
reits zuvor mehrere deutsche Bistümer 
den pastoralen Wert der Begleitung 
erwachsener Taufbewerber auf ihrem 
Weg bis hin zur Taufe auch für die Be­
gleitenden erkannt und den bis dahin 
weithin in Vergessenheit geratenen Ka­
techumenat wieder aufleben lassen. 

Ahlers/Ein Recht auf Taufe? 

Einer der Höhepunkte dabei ist oftmals 
die Zulassungsfeier mit dem Bischof 
im Dom. Für die liturgische und pasto­
rale Gestaltung des Katechumenats 
sind bereits verschiedene Anleitungen 
und Werkbücher erschienen.18 

Wenngleich diese liturgischen und pas­
toralen Gesichtspunkte den Schwer­
punkt bei der Erwachsenentaufe bil­
den müssen, gibt es doch einige kir­
chenrechtliche Aspekte zu beachten. 
Zunächst einmal muss sichergestellt 
werden, dass der erwachsene Taufbe­
werber tatsächlich ungetauft ist l9, denn 
nach c. 864 CIC ist zur Taufe fähig nur 
ein ungetaufter Mensch. Die Taufe ge­
hört - neben Firmung und Weihe - zu 
den Sakramenten, die ein untilgbares 
Prägemal (character indelebilis) verlei­
hen und deshalb nur einmal gespen­
det werden können. Wenn Zweifel da­
rüber bestehen, ob eine Taufe gespen­
det wurde oder ob sie gültig gespen­
det wurde und diese Zweifel nicht aus­
geräumt werden können, ist die Taufe 
bedingungsweise zu spenden (c. 869 
§1 CIC). 
In jedem Fall muss die Erwachsenen­
taufe - soll sie nun unbedingt oder 
bedingt gespendet werden - ab Vollen­
dung des 14. Lebensjahres beim Bi­
schof beantragt werden (c. 863 CIC). 
Geschichtlicher Hintergrund dessen ist 
folgender: "Während in den ersten 
Jahrhunderten der Kirche die Riten der 
christlichen Initiation, die eine Einheit 
bildeten, in der Regel vom Bischof als 
dem Vorsteher der (Stadt-)Gemeinde 

16 Es sind allerdings die religionsrechtlichen Bestimmungen über die staatliche Religionsmündigkeit 
~.u beachten (verankert im Gesetz über die religiöse Kindererziehung mit gleichen Regelungen für 
Osterreich und Deutschland): Ab dem 10. Lebensjahr besteht ein Anhörungsrecht des Kindes, ab 
dem 12. Lebensjahr darf keine Entscheidung gegen den Willen des Kindes getroffen werden, ab dem 
14. Lebensjahr besteht Religionsmündigkeit. 

17 Erwachsenentaufe als pastorale Chance. Impulse zur Gestaltung des Katechumenats, in: Arbeitshilfe 
160, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, März 2001. 

!B V gl. zum Beispiel Matthias Ball, Franz-Peter Tebartz van EIst, Arthur WaibeI, Ernst Werner, Erwachsene 
auf dem Weg zur Taufe. Werkbuch Erwachsenenkatechumenat, München 1997. 

19 Zur Frage, wie das geschehen kann, vgl. Reinhild Ahiers, Was kirchenrechtlich zu beachten ist, a.a.O. 
66-69,66. 
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vollzogen wurden, stellte sich mıt dem aneinander gebunden. Wenn eın Tauf-
se1t dem Jahrhundert einsetzenden bewerber elner ungültigen Ehe lebt,
Massenzustrom Z.U. Christentum hın- xibt verschiedene Fallkonstellatio-
sichtlich der Spendung dieser akra- 1ien und verschiedene Möglichkeiten
men die Alternative, entweder den des Umgangs damit. egen der Kom-
Presbytern, die die Katechumenen plexität der Möglichkeiten und kir-
den Kleinstädten und auf dem anı chenrechtlichen Bestimmungen sollte
tauften, auch die Firmspendung die Ösung dieser den Fachleuten
übertragen der aber aufe un: pOSt- den Generalvikariaten /Ordinariaten
baptismale KRiten, die unmıttelbar auf- überlassen werden.“ Es gibt aber auch
einander folgten, trennen un etz- älle, denen eiıne kirchenrechtliche
tere dem Bischof vorzubehalten. Ordnung der Ehe Nn1ıC. möglich ist In
Während sowochl die IC des Ostens der Arbeitshilfe der deutschen Bischöfe
als auch die rtchen Spanliens und Gal- heißt azu „Lebt der Taufbewerber
liens die erste Möglichkeit wählten, elıner ungültigen Ehe, die nicht g_
entschied sich die IC Roms für die Oordnet werden kann, Sind möglıchst
zweiıte Lösung 44 20 Da aber bei einem rühzeitig entsprechende OnNntakte mıiıt
erwachsenen auibewerber muıiıt der dem Generalvikariat bZw. Ordinariat

aufzunehmen.“” * Dass den General-au{fe auch gleichzeitig die Firmung
und die Eucharistie gespendet werden vikariaten / Ordinariaten verschieden
sollen (C S66 CIC), ist eben diese au{ie darauf reaglert und ein1gen Bistü-
dem Bischof als dem orıgınäaren 1rm- INe die Taufe diesem Fall nicht g-
spender“” anzutragen, damit S1e nehmigt wird, ze1gt eiINe auf der ontfte-
SsaJrmnmell muıiıt der Firmung selber SpEeN- Te der Verwaltungskanonisten 1996
den kannn Deutschlan geführte Diskussion.“
Schließlich ist bei einem erwachsenen Da zugleic gesehen wurde, ass ein-
autbewerber dessen Ehesituation heitliche Krıterien für die Praxis hilf-
betrachten. Von einem erwachsenen reich waren, wurde eiınNne entsprechende
aufbewerber wird nicht LLUT verlangt, rage die Glaubenskommission
ass selinen Glauben ekundet, 10105 der Deutschen Bischofskonferenz g_
dern auch, ass se1ine ebensfüh- stellt.? Die Argumentation zielte unter

ach den Grundsätzen der o_ anderem darauf ab, ass der ZUrTr
ischen Kirche ausrichtet kine zivile au{fe N1IC LIUT eigener des Un-
jederheira ach einer Scheidung getauften, sondern auch or auf

den Anruf Gottes ist, und ass das Inı-entspricht nıicht diesen Grundsätzen.
Eine kirchlich gültige Ehe wird Urc tiationsgeschehen adaus aufe, Firmung

und Eucharistie eın einheitliches unl-eINe zıivile Scheidung nicht ufgeho-
ben, un die Partner Sind weiterhin trennbares Geschehen ıst Auf diesem

20 ubert üller, Der Bischof als erstberufener Spender des Firmsakramentes, Der Dienst für
den Menschen In Theologie un Verkündigung. Festschrift für Alois Brems, hrsg. Von EINNAYı
übner, EernnNarı Mayer, YNS; Reıiter, Regensburg 1981, 313-327, 313f.
Vgl dazu einnAL Ahlers, Firmung, 1N: Reinhild Ahlers, Libero Gerosa, Ludger üller, Ecclesia Ta-
mentis. Theologische Erwägungen ZU Sakramentenrecht, aderborn 1992, 3/-b2, 43—48
Vgl dazu Ahlers, Was kirchenrechtlich beachten ist, 1: Erwachsene auf dem Weg ZUT! Taufe,
67-68
Erwachsenentaufe als pastorale Chance

24 Vgl Protokall VO] Oktober 1996, TOP
Vgl Protokaoll VO! Oktober 1997, TOP
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vollzogen wurden, stellte sich mit dem 
seit dem 4. Jahrhundert einsetzenden 
Massenzustrom zum Christentum hin­
sichtlich der Spendung dieser Sakra­
mente die Alternative, entweder den 
Presbytern, die die Katechumenen in 
den Kleinstädten und auf dem Lande 
tauften, auch die Firmspendung zu 
übertragen oder aber Taufe und post­
baptismale Riten, die unmittelbar auf­
einander folgten, zu trennen und letz­
tere dem Bischof vorzubehalten. 
Während sowohl die Kirche des Ostens 
als auch die Kirchen Spaniens und Gal­
liens die erste Möglichkeit wählten, 
entschied sich die Kirche Roms für die 
zweite Lösung ... " 20 Da aber bei einem 
erwachsenen Taufbewerber mit der 
Taufe auch gleichzeitig die Firmung 
und die Eucharistie gespendet werden 
sollen (c. 866 CIC), ist eben diese Taufe 
dem Bischof als dem originären Firm­
spender21 anzutragen, damit er sie zu­
sammen mit der Firmung selber spen­
den kann. 
Schließlich ist bei einem erwachsenen 
Taufbewerber dessen Ehesituation zu 
betrachten. Von einem erwachsenen 
Taufbewerber wird nicht nur verlangt, 
dass er seinen Glauben bekundet, son­
dern auch, dass er seine Lebensfüh­
rung nach den Grundsätzen der katho­
lischen Kirche ausrichtet. Eine zivile 
Wiederheirat nach einer Scheidung 
entspricht nicht diesen Grundsätzen. 
Eine kirchlich gültige Ehe wird durch 
eine zivile Scheidung nicht aufgeho­
ben, und die Partner sind weiterhin 
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aneinander gebunden. Wenn ein Tauf­
bewerber in einer ungültigen Ehe lebt, 
gibt es verschiedene Fallkonstellatio­
nen und verschiedene Möglichkeiten 
des Umgangs damit. Wegen der Kom­
plexität der Möglichkeiten und kir­
chenrechtlichen Bestimmungen sollte 
die Lösung dieser Fälle den Fachleuten 
in den Generalvikariaten/Ordinariaten 
überlassen werden.22 Es gibt aber auch 
Fälle, in denen eine kirchenrechtliche 
Ordnung der Ehe nicht möglich ist. In 
der Arbeitshilfe der deutschen Bischöfe 
heißt es dazu: "Lebt der Taufbewerber 
in einer ungültigen Ehe, die nicht ge­
ordnet werden kann, sind möglichst 
frühzeitig entsprechende Kontakte mit 
dem Generalvikariat bzw. Ordinariat 
aufzunehmen."23 Dass in den General­
vikariaten/ Ordinariaten verschieden 
darauf reagiert und in einigen Bistü­
mern die Taufe in diesem Fall nicht ge­
nehmigt wird, zeigt eine auf der Konfe­
renz der Verwaltungskanonisten 1996 
in Deutschland geführte Diskussion.24 

Da zugleich gesehen wurde, dass ein­
heitliche Kriterien für die Praxis hilf­
reich wären, wurde eine entsprechende 
Anfrage an die Glaubenskommission 
der Deutschen Bischofskonferenz ge­
stellt.25 Die Argumentation zielte unter 
anderem darauf ab, dass der Wille zur 
Taufe nicht nur eigener Wille des Un­
getauften, sondern auch Antwort auf 
den Anruf Gottes ist, und dass das Ini­
tiationsgeschehen aus Taufe, Firmung 
und Eucharistie ein einheitliches un­
trennbares Geschehen ist. Auf diesem 

20 Hubert Müller, Der Bischof als erstberufener Spender des Firmsakramentes, in: Der Dienst für 
den Menschen in Theologie und Verkündigung. Festschrift für Alois Brems, hrsg. von Reinhard M. 
Hübner, Bernhard Mayer, Ernst Reiter, Regensburg 1981, 313-327, 313f. 

'1 Vgl. dazu Reinhild Ahlers, Firmung, in: Reinhild Ahlers, Libero Gerosa, Ludger Müller, Ecclesia a sacra­
mentis. Theologische Erwägungen zum Sakramentenrecht, Paderborn 1992, 37-52, 43-48. 

2Z Vgl. dazu Ahlers, Was kirchenrechtlich zu beachten ist, in: Erwachsene auf dem Weg zur Taufe, 
67-68. 

Z3 Erwachsenentaufe als pastorale Chance 40. 
Z4 Vgl. Protokoll vom 18. Oktober 1996, TOP 8. 
25 Vgl. Protokoll vom 10. Oktober 1997, TOP 3. 
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intergrun wurden die Fragen g_ 111e  3 Das Kirchenrech xibt azu
tellt, ob es5 immer und genere. un- mentarıen die Hand, wI1e ZU Bei-
möglich sel, ungültiger Ehe Lebende spiel den Taufaufschub der das TIOTF-
ZUr aufife zuzulassen, und ob eES 1MM- ernuıs des Katechumenats ZUr Prüfung
® und genere. unmöglich sel, der rechtlichen Voraussetzungen.
ungültiger Ehe Lebende, W Ee') n  in S1e der anderen Seite sollte sich Je-

doch auch immer wieder dessen be-ZUrFC au{fe zulässt, den übrigen Inı-
tiationssakramenten zuzulassen. Die WUuSS se1n, ass nNnıC. der ensch
Glaubenskommission hat darauthin allein Herr ber die Sakramente ist,
„tendenziell festgehalten, ass die g- sondern ass Christus der eigentliche
stellten Fragen124  Ahlers/Ein Recht auf Taufe?  Hintergrund wurden die Fragen ge-  nen. Das Kirchenrecht gibt dazu Instru-  stellt, ob es immer und generell un-  mentarien an die Hand, wie zum Bei-  möglich sei, in ungültiger Ehe Lebende  spiel den Taufaufschub oder das Erfor-  zur Taufe zuzulassen, und ob es im-  dernis des Katechumenats zur Prüfung  mer und generell unmöglich sei, in  der rechtlichen Voraussetzungen. Auf  ungültiger Ehe Lebende, wenn man sie  der anderen Seite sollte man sich je-  doch auch immer wieder dessen be-  zur Taufe zulässt, zu den übrigen Ini-  tiationssakramenten zuzulassen. Die  wusst sein, dass nicht der Mensch  Glaubenskommission hat daraufhin  allein Herr über die Sakramente ist,  „tendenziell festgehalten, dass die ge-  sondern dass Christus der eigentliche  stellten Fragen ... nicht generell beant-  Spender der Sakramente ist und Gott  wortet werden können“.® Es muss also  in ihnen wirkt. Das Geschehen zwi-  jeder Fall einzeln und gesondert ent-  schen Gott und Mensch im Sakrament  Jässt sich nicht kirchenrechtlich er-  schieden werden, wobei es abzuwägen  gilt, was das höhere Gut ist.  fassen. Deshalb sollte das Recht auf  Sakramentenempfang auch und gera-  de bei der Taufe an oberster Stelle  7. Schlussüberlegung  stehen und von den Mitteln der Be-  In einer Zeit, in welcher der christliche  schneidung dieses Rechtes nur sehr  Glaube und damit auch der Sakra-  zurückhaltend und bei Vorliegen einer  mentenempfang nicht mehr selbstver-  wirklichen Notwendigkeit Gebrauch  ständlich sind, sind die Seelsorger in  gemacht werden. Der Seelsorger steht  besonderem Maße aufgefordert, die  in der Spannung zwischen der verant-  Voraussetzungen für die Spendung  worteten Sakramentenspendung einer-  und den Empfang der Sakramente zu  seits und der Tatsache, dass die Beur-  prüfen, wollen sie sich auf Dauer nicht  teilung der Fruchtbarkeit des Sakra-  wie Statisten bei der Begehung von  mentes dem Menschen entzogen ist,  Familienfesten fühlen, die durch den  andererseits. In dieser Spannung sollte  kirchlichen Rahmen eine besondere  er sich nicht als Richter über die Sakra-  Feierlichkeit verliehen bekommen, aber  mentenspendung verstehen, sondern  als frommer Verwalter der überreich  ansonsten keine theologische und reli-  giöse Dimension mehr zu haben schei-  fließenden Gnade Gottes.  % Ebd.- generell beant- Spender der akrament: ıst und ‚ gott
wortet werden können“.?6 Es 1L1LUSS also ihnen WIT. Das Geschehen ZWI1-
jeder Fall einzeln und gesondert ent- schen Gott und ensch 1mM Sakrament

lässt sich nıicht kirchenrechtlich e_schieden werden, wobei abzuwägen
gilt, Was das höhere Gut ist. fassen. Deshalb sollte das ec auf

Sakramentenempfang auch und e
de bei der Taufe oberster StelleSchlussüberlegung
stehen und VOIN den der Be-

einer Zeit, welcher der christliche SC.  eidung dieses Rechtes LIUL: sehr
Glaube und damit auch der Sakra- zurückhalten und bei Vorliegen einer
mentenempfang nicht mehr SEIDSTVer- wirklichen Notwendigkeit EeDraucCc
Standlıc sind, sind die Seelsorger gemacht werden. Der Seelsorger steht
besonderem Maße aufgefordert, die der Spannung zwischen der verant-
Voraussetzungen für die Spendung worteten Sakramentenspendung eiıner-
und den Empfang der Sakramente se1ts und der Tatsache, ass die Beur-
prüfen, wollen 61€e sich auf Dauer cht eilung der Fruchtbarkeit des Sakra-
wI1ıe Statisten bei der Begehung VO'  5 mentes dem Menschen entzogen ist,
amılienfesten fühlen, die Urc den andererseits. dieser Spannung sollte
CNAlıchen ahmen eine besondere er sich nicht als chter ber die Sakra-
Feierlichkeit verliehen bekommen, aber mentenspendung verstehen, sondern

als frommer erwalter der überreicheıne theologische und reli-
v1ÖSe Dimension mehr en schei- fließenden naes

26 Ebd
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Hintergrund wurden die Fragen ge­
stellt, ob es immer und generell un­
möglich sei, in ungültiger Ehe Lebende 
zur Taufe zuzulassen, und ob es im­
mer und generell unmöglich sei, in 
ungültiger Ehe Lebende, wenn man sie 
zur Taufe zulässt, zu den übrigen Ini­
tiationssakramenten zuzulassen. Die 
Glaubenskommission hat daraufhin 
"tendenziell festgehalten, dass die ge­
stellten Fragen ... nicht generell beant­
wortet werden können".26 Es muss also 
jeder Fall einzeln und gesondert ent­
schieden werden, wobei es abzuwägen 
gilt, was das höhere Gut ist. 

7. Schlussüberlegung 

In einer Zeit, in welcher der christliche 
Glaube und damit auch der Sakra­
mentenempfang nicht mehr selbstver­
ständlich sind, sind die Seelsorger in 
besonderem Maße aufgefordert, die 
Voraussetzungen für die Spendung 
und den Empfang der Sakramente zu 
prüfen, wollen sie sich auf Dauer nicht 
wie Statisten bei der Begehung von 
Familienfesten fühlen, die durch den 
kirchlichen Rahmen eine besondere 
Feierlichkeit verliehen bekommen, aber 
ansonsten keine theologische und reli­
giöse Dimension mehr zu haben schei-

26 Ebd. 
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nen. Das Kirchenrecht gibt dazu Instru­
mentarien an die Hand, wie zum Bei­
spiel den Taufaufschub oder das Erfor­
dernis des Katechumenats zur Prüfung 
der rechtlichen Voraussetzungen. Auf 
der anderen Seite sollte man sich je­
doch auch immer wieder dessen be­
wusst sein, dass nicht der Mensch 
allein Herr über die Sakramente ist, 
sondern dass Christus der eigentliche 
Spender der Sakramente ist und Gott 
in ihnen wirkt. Das Geschehen zwi­
schen Gott und Mensch im Sakrament 
lässt sich nicht kirchenrechtlich er­
fassen. Deshalb sollte das Recht auf 
Sakramentenempfang auch und gera­
de bei der Taufe an oberster Stelle 
stehen und von den Mitteln der Be­
schneidung dieses Rechtes nur sehr 
zurückhaltend und bei Vorliegen einer 
wirklichen Notwendigkeit Gebrauch 
gemacht werden. Der Seelsorger steht 
in der Spannung zwischen der verant­
worteten Sakramentenspendung einer­
seits und der Tatsache, dass die Beur­
teilung der Fruchtbarkeit des Sakra­
mentes dem Menschen entzogen ist, 
andererseits. In dieser Spannung sollte 
er sich nicht als Richter über die Sakra­
mentenspendung verstehen, sondern 
als frommer Verwalter der überreich 
fließenden Gnade Gottes. 


